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1604 [Juni 27 . ] A
ABSCHIED1 DER JAHRRECHNUNG VON BADEN2

EA V 1 , 701 (Nr . 533)

"ZuAzadi. E-Ln khup̂ &iin Be.khe. [von dm NeugZäubigen -in Zu/izach] fiün. Taufifi-



78/49

6tetn bn.uic.kt al6o begivvt [ln doji KÄAdne] einen Taufifateln u ^ zeAezen " ^

"Auf disen tag sint die Anwäldt von Zurzach , so der Evangelischen Religion

vor uns 8 [ in der Grafschaft Baden ] reg . orten [= VIII Alte Orte ] Rhatss Pöt¬

ten ^ erschienen , und unss fürbracht , demnach der Praediaant seither , seit der

änderung der Religion [=Reformation von 1531 ] , Zu ihrem Tauffstein ein kupfer¬

nes bekhe 3 Jhre Kinder daruss Zu tauffen gebraucht 3 weil und aber ihnen Zu

etlichen Zeiten dasselbige Bekhe von bösen Lüten beflekht worden ; also dass

sie von Hm Landtvogt [ von Baden 3 Anton ] Clauser [=K l a u s e r ] Seel . [ - die¬

ser aus Zürich stammende Landvogt regierte von 1601 bis 1603 in Baden - ] be¬

gehrt 3 ihnen Zu erlauben ein Tauff stein uffsetzen Zelassen [ - von dieser Bit¬

te an Klauser steht in den gedruckten EA nichts - ] 3 der denn ihnen solches

uff gefallen der mehrteil orten gutheissen [=Ortsstimmen] 3 erlaubt . Weil aber

ihnen solchen ufzerichten verbotten 3 da were ihr unterthennig bitt 3 wir Jm

namen unserer Hm und obem [der reg . Orten ] wöllent ihnen vergönnen 3 . . . ge-

melten Tauffstein (wie auch im Turgeüw auch beschehen ) einsetzen Zulas¬

sen.

Hieruff herr Probst von Zurzach [Paul S c h a u f e l b ü h l ] unss [die in

Zurzach reg . V kath . Orte ] gebetten 3 wir wollent sie by alten bruchen lassen

verbleiben 3 möchte vil mehrers daruss entstehen.

Uf dass anbringen haben die herm Gesanten der 5 [ reg . ] Cathol . Orten an-

zeigtt 3 es nehme sie wunder 3 dass sich die Zu Zurzach solcher nüwerung anneh-

ment 3 sollents by alten brüchen bliben lassen 3 wo nit wollen sie solches in

abscheidt nemmen.

Daruff die herren Gsanten von Zürich [Konrad Grossmann  und Hans

K a m b l i ] anzeigt 3 man hette ihren Hm und Obem Zu gefallen 3 solche uf-

richtung eines Tauffsteins wol verwilligen können , denn im Turgeuw solches

auch schon in ZWeyen Orten [=Gemeinden ] verwilliget worden , dann solches der

Religion nit nimbt.

Uf dass die herren Gsanten von den 5 Cath . Orten vermeldet 3 dass ihre herren

und Oberen etlichen orten [in den Gemeinen Herrschaften ] Altar wider uff zu¬

richten begert , welches nit widßr den Landtssfriden [von 1531 ] seye , habe

dass [ von seiten Zürichs ] auch nit mögen sein , noch bewilliget werden . Da man

ihnen willfahrt , hette man ietzund auch mit gutem bescheidt begegnen kön¬

nen . "

"Nota atthle l6t diLe. Altau ed.n6e .zung gägen einen AchZeekten Tau ^ Ateln ein-
ß

gewendt mfiden . "

"By verhörung des Abscheidss haben die herren [Schultheiss und Rat ] von Lu-



cem für ihres Orts stimb erkent 3 das es by dem alten Herkommen verbleibe 3

Jedoch so sy wöllent 3 mögent sie ihre tauffbekhe inbeschliessen.

Auss bemeltem Abscheidt . "

"Gmaind Zuo uiylen [=SchönholzQAMU-ütan] begä/vt einen eignen Pnadieawten Jn Men
eohten wa/td nit bmittiget ": s · V l , i36i AArt . 344

1 ) s . mutatis mutandis AH 78/39 Anm. 1
2 ) Stadt und Amt Zug war an dieser Jahrrechnung nicht durch den hiefür in Fra¬

ge kommenden K o n r a d III . Zurlauben vertreten.
3 ) s . EA V 1 , 1470 Art . 193
4 ) Die Randglosse vom Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben dürfte 1632 in Zu¬

sammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rheintal
geschrieben worden sein , s . auch AH 5/63 sowie AH 78/21 - 48 und 50 - 51.

5 ) Deren Namen s . EA V 1 , 701 (Nr . 533 ) 6 ) s . Anm. 4

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/48 AH 78 , 120 - 121
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